
In unserem Büro ist es üblich, in geome-
trisch geraden Objekten die Höhenver-
maßung von Trassen, Rohren und Kanä-
len auf Böden und Decken zu beziehen,
z.B. UKD oder üRFB. In Objekten mit
variablen Deckenhöhen ergänzen wir
dies um die absolute Höhenangabe. Hin
und wieder führt dies zu Problemen, ins-
besondere in vermeintlich »geraden« Sa-
nierungsobjekten, wegen der dort zum
Teil vorherrschenden Toleranzen. Diese
bleiben bei der Planung oft unerkannt,
und erst die ausführenden Firmen erken-
nen das bei den Installationsarbeiten.

Gibt es eine Norm oder Regel, die die
Vermaßungsangabe vorschreibt oder re-
gelt?

A. N., Baden-Württemberg

Die in der Fragestellung genannten Ge-
werke beziehen sich letztlich auf Bau-
zeichnungen. Daher beziehen wir uns
hier auch auf die DIN dieser Branche.

Maßbezug und Meterstriche

Die DIN 1356-1 von Februar 1995 für
Bauzeichnungen formuliert unter 8.7
Maßeintragung, und speziell unter 8.7.1
wie folgt: »Höhenangaben sind ... in
Schnitten und ... Grundrissen bzw.
Draufsichten einzutragen. Das Vorzei-
chen + oder – der Maßzahlen bezieht sich
auf Höhenlage ± 0,00 (im Regelfall die
planmäßige Höhenlage der Oberfläche
der Fertigkonstruktion des Fußbodens
im Eingangsbereich, bezogen auf NN)«.

Der Maßbezug wird durch ein auf
der Spitze stehendes Dreieck angegeben,
ein leeres für den Fertig- und ein ausge-
fülltes für den Rohfußboden. Das wird
so fortgesetzt in allen Geschossen, wobei
als Maßeinheiten m, cm und mm zuge-
lassen sind.

Auf der Baustelle muss der Baube-
trieb Meterstriche angeben. Dies erfolgt
so, dass an jedem Zugang zu einem
Raum – also mindestens einmal pro
Raum – ein solcher Strich vorhanden ist.
Der Meterstrich markiert die Höhe von
einem Meter über dem Fertigfußboden.

Er ist für alle Gewerke eindeutig und
verbindlich.

Bei sehr großen Räumen oder mehre-
ren Zugängen, ist es sinnvoll, weitere
Meterstriche anzugeben. Mit moderner
Lasertechnik geht dies unproblematisch,
schnell und exakt.

Pflichten des Auftragnehmers

Trotz aller dargelegten Eindeutigkeit
sind Fehler nie ganz auszuschließen. Da-
mit sich auch keiner seiner Verantwor-
tung entzieht, weisen Heinz Ingenstau
und Herrmann Korbion in ihrem Kom-
mentar zur VOB unter B §3 unter Bezug
auf Gerichtsurteile darauf hin, dass alle
Beteiligten am Bau – von der Planung bis

zur Bauausführung, d.h. Architekt, Ver-
messungsingenieur, Statiker, Planer und
Ausführungsbetriebe – sich als Erfül-
lungsgehilfen des Auftraggebers zu se-
hen haben (Quelle: VOB Teile A und B,
Kommentar, Werner Verlag). Sie verwei-
sen besonders auf deren Prüf- und Hin-
weispflichten gemäß VOB §3,3.

Danach hat jeder Auftragnehmer alle
ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen
für die Ausführung, soweit es zur ord-
nungsgemäßen Vertragserfüllung ge-
hört, auf etwaige Unstimmigkeiten zu
überprüfen und den Auftraggeber auf
entdeckte oder vermutete Mängel hinzu-
weisen. Nur in diesem Zusammenspiel
lassen sich die Fehler auf ein Minimum
reduzieren. W. Meyer
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Prax isprob leme

Der Handel bietet verschiedene CEE-
Adapter mit CE-Zeichen an, was ja
nichts über die Sicherheit der Stecker
aussagt. Es gibt dabei die verschiedens-
ten Kombinationen, z.B. auch CEE-Ste-
cker mit Schutzkontaktkupplungen.
Mich interessiert an dieser Stelle die Zu-
lässigkeit folgender Adapter.

Variante 1: Stecker CEE 32 A, 5-po-
lig, 400 V 6 h mit Kupplung CEE 16 A,
5-polig, 400 V, 6 h.

Variante 2: Stecker CEE 16 A, 5-po-
lig, 400 V, 6 h mit Kupplung CEE 32 A,
5-polig, 400 V, 6 h.

Welche Adapter sind erlaubt und vor-
schriftsmäßig?

G. H., Bayern

Allgemeines zur normgemäßen
Verwendung von Adaptern

Nur Adapter mit CEE-Steckern einer-
seits und ein bis zwei Schutzkontakt-
kupplungen am anderen Ende sind ge-

normt. Die DIN EN 50250 (VDE 0623
Teil 4) legt hierzu Folgendes fest:

Die Norm gilt für Übergangsadapter,
hauptsächlich für industrielle Anwen-
dungen. Sie bestehen aus einem Indus-
triestecker 2P + X16 A; 6 h/250 V (CEE-
Stecker) mit Isolierstoffgehäuse sowie 
eine oder zwei Steckdose(n) für den
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
(Schutzkontaktsteckdosen/-kupplungen)
mit einem Bemessungsstrom bis 16 A.

Andere Adapter mit drei Steckdosen
oder einem abweichenden Typ des Ste-
ckerteils nach EN 60309-2 sind in Bear-
beitung.

Der Gebrauch dieser Adapter auf Bau-
stellen, in landwirtschaftlichen Betriebs-
stätten, Gewerbebetrieben und im Haus-
halt ist nicht ausgeschlossen. Es sollte je-
doch der Einsatz von zusätzlichen Schutz-
einrichtungen in Betracht gezogen
werden. Adapter sind nur für den zeit-
weiligen Gebrauch vorgesehen. Außer-
dem sind in Deutschland nur solche zuge-
lassen, die nicht aus einem Teil bestehen.
Es muss ein Stück Leitung eingefügt sein,
das so lang ist, dass die Steckdose nicht
mechanisch belastet wird.

Normgemäße CEE-Adapter
DIN EN 50250 (VDE 0623 Teil 4) und DIN EN 60439-4 
(VDE 0660 Teil 501)
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